
21. Februar 2018

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 21.02.2018, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss 
Donnerstag, 22.02.2018, 18 Uhr

Kinder- und Jugendparlament
Mittwoch, 28.02.2018, 18 Uhr

Ausschuss für Schule, Soziales  
und demographischen Wandel   
Donnerstag, 01.03.2018, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss 
Dienstag, 06.03.2018, 18 Uhr  

Einwohnerversammlung zum Bebau-
ungsplan Ro 17 und zur 12. Änderung 
des Flächennutzungsplans in Roisdorf
Dienstag, 27.02.2018, 18.30 Uhr 

Einwohnerversammlung zum 
Bebauungsplan Rb 01 in Rösberg
Mittwoch, 14.03.2018, 18.30 Uhr, 
Turnhalle Markus-Schule, 
Weberstraße 19, 
Bornheim-Rösberg

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich und finden, sofern nicht anders an-
gegeben, im Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, 
statt. Weitere Informationen unter www.bornheim.de oder session.stadt-bornheim.de.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der Klima- 
region Rhein-Voreifel in 
Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale NRW im 
Rathaus der Stadt Mecken-
heim am 22. Februar 2018, 
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 01.02.2018 
aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666/
SGV.NW. 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 
(GV.NRW.S.966) und der §§ 2,4 und 6 Kommunalabgabengesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 
(GV.NRW.S.712) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2016 
(GV.NRW. S.1150), folgende 2. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung 
städtischer Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewer-
ber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung) vom 
23.02.2017 beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und 
Benutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, 
Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssat-
zung) vom 23.02.2017 wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 1 Ziffern a. bis c. werden wie folgt gefasst:
„a. von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über 

die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) vom 28.02.2003 
(GV.NRW S. 93) in der jeweils geltenden Fassung,

b. von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem 
SGB II oder dem SGB XII erhalten,

c. von obdachlosen Personen, die gem. § 14 des Ordnungs-
behördengesetzes (OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV.NRW 
S. 528) in der jeweils geltenden Fassung unterzubringen 
sind.“

In § 1 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:
„(3) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, 
die den Personengruppen nach Abs. 1 zum Zweck der Verhin-
derung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit zugewiesen 
wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 be-
finden. Auch diese Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne 
dieser Satzung.“

§ 3 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung:
„(3) Bei der erstmaligen Aufnahme oder bei einem Wechsel 

der Unterkunft erhält der Benutzer gegen schriftliche Bestä-
tigung:

a. die Einweisungsverfügung mit Angaben der unterzubrin-
genden Person/en und der Bezeichnung der zugewiesenen 
Nutzfläche.

Öffentliche Bekanntmachung 
der 2. Satzung vom 09.02.2018 zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über  

die Unterhaltung und Benutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, 
Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung) vom 23.02.2017

Wichtige Termine im Frühling 2018 – jetzt schon vormerken
Die Termine für die zwei beliebten Bornheimer Veranstaltungen 
im Frühling 2018 stehen fest: 
Die 14. „Eröffnung der Brühl-Bornheimer Spargelsaison“ fin-
det am Samstag, 21. April 2018, um 11 Uhr auf dem Gemüsehof 
Steiger, Dahlienstraße 100 in Bornheim-Waldorf, statt. Die Gäste 
können sich auf verschiedene kulinarische Genüsse rund um den 
patentgeschützten „Bornheimer Spargel“ und andere regionale 
Produkte freuen. Dazu gibt es interessante Informationen und 
ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Beteiligt sind die Städ-
te Bornheim und Brühl, der Verein Bornheimer Spargelanbauer 
e.V., die Schloßgarde der Stadt Brühl, der Naturpark Rheinland, 
der Verein „Rhein-Voreifel Touristik“, verschiedene Gastrono-
miebetriebe sowie landwirtschaftliche Erzeuger- und Einzelhan-
delsbetriebe.
Das 11. „Frühlingserwachen im Vorgebirge“ startet am Sonn-
tag, 29. April 2018, um 11 Uhr beim Obstbaubetrieb Otto 
Schmitz-Hübsch in Merten. Die ganz besondere Radtour führt 
auf wunderschönen Routen quer durchs Stadtgebiet zu zahlrei-
chen Bornheimer Landwirtschaftsbetrieben und Kunststätten.  
In diesem Jahr machen so viele Betriebe mit wie noch nie und 
lassen die Besucher regionale Köstlichkeiten direkt beim Erzeu-

ger probieren, die sprießende Natur hautnah erleben und allerlei 
Spannendes entdecken. Wie immer gibt es tolle Präsentkörbe zu 
gewinnen. 

„Bornheim putzt sich raus“
Jetzt zur 46. Müllsammel-Aktion anmelden

Zum 46. Mal ruft die Stadt Bornheim zur jährlichen Müllsammel-
Aktion auf. Unter dem Motto „Bornheim putzt sich raus“ sind an 
zwei Samstagen, 10. und 17. März 2018, wieder Schulklassen, 
Kindergärten, Vereine, politische Parteien, private Gruppen und 
Einzelpersonen aufgerufen, achtlos weggeworfene Abfälle ein-
zusammeln.
Organisiert wird die Aktion vom Umwelt- und Grünflächenamt; 
auch andere Termine sind nach Abstimmung möglich. Wer mit-
machen möchte oder Helfer vermitteln kann, findet auf www.
bornheim.de unter „Aktuelles“ ein Anmeldeformular. Anzugeben 

ist, wann und wo man sammeln möchte und wo die Abfälle ab-
geholt werden können. Über das Formular kann man auch direkt 
Müllsäcke und Handschuhe bestellen und Müllzangen ausleihen. 
Fragen beantwortet Manuela Domschat gern unter 02222 945-
307 oder per E-Mail an manuela.domschat@stadt-bornheim.de. 
Unterstützt wird die Müllsammel-Aktion „Bornheim putzt sich 
raus“ vom Technischen Hilfswerk, das den Transport des ein-
gesammelten Mülls von den Sammelpunkten zum Stadtbetrieb 
übernimmt. Um die Sortierung, Verwertung und Entsorgung der 
Abfälle kümmert sich der Stadtbetrieb Bornheim.

Bornheim sucht Schöffen für Bonner Gerichte
Aktuell werden bundesweit Schöffen und Jugendschöffen für die 
Amtszeit von 2019 bis 2023 gesucht. In Bornheim sind dies ins-
gesamt 79 Bürger, die am Amtsgericht Bonn und am Landgericht 
Bonn als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsa-
chen teilnehmen werden. 53 von ihnen sind dabei für erwachse-
ne Angeklagte zuständig, 26 für jugendliche. 
Rat und Jugendhilfeausschuss der Stadt Bornheim müssen im 
Vorfeld allerdings doppelt so viele Kandidaten vorschlagen, wie 
an Schöffen benötigt werden, also 106 Schöffen und 52 Jugend-
schöffen. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahl-Aus-
schuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2018 die 
gewünschten 79 Bornheimer aus, die dann als Haupt- oder Hilfs-
schöffen eingesetzt werden.
Die Bewerber müssen im Stadtgebiet wohnen und am 1. Januar 
2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein. Sie sind 
deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausrei-

chend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, ist von der 
Wahl ausgeschlossen. Auch Menschen, die hauptamtlich in oder 
für die Justiz tätig sind, zum Beispiel Richter, Rechtsanwälte, 
Polizisten oder Bewährungshelfer, und ebenso Religionsdiener 
sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.
Bewerbungen für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen 
gegen Erwachsene richten Interessenten bis zum 31. Mai 2018 
an Joana Lemke im Wahlamt der Stadt Bornheim unter der Tele-
fonnummer 02222 945 179 oder per Mail an wahlbuero@stadt-
bornheim.de.
Für das Amt eines Jugendschöffen bewirbt man sich bis zum 31. 
Mai 2018 beim Jugendamt der Stadt Bornheim unter 02222 9437 0 
oder jugendamt@stadt-bornheim.de. Die Bewerbungsformulare 
gibt es unter www.schoeffenwahl.de.



verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim
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Amtliche Bekanntmachungen
b. einen Abdruck dieser Satzung und der Benutzungsordnung,
c. Unterkunftsschlüssel.“

§ 5 erhält folgende neue Fassung:
„Gebührenpflicht
(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der in § 1 i. V. m. dem Gebühren-

tarif genannten Unterkünfte Benutzungsgebühren (Grundgebühr und 
Verbrauchsgebühr). Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benut-
zungsgebühren ist die Nutzfläche der Unterkünfte. Die Nutzfläche setzt 
sich aus der Gesamtwohnfläche aller Unterkünfte nach § 1 i. V. m. dem 
Gebührentarif und der in diesen insgesamt zur Verfügung stehenden 
Gemeinschaftsflächen zusammen.

(2) Die Grundgebühr beträgt je m² zugewiesener Nutzfläche und Kalen-
dermonat 15,53 € (vgl. Gebührentarif).

(3) Die Verbrauchsgebühr (Strom, Wasser, Heizung, Abfallbeseitigung 
etc.) wird als Pauschale erhoben. Diese wird aufgrund der Aufwendun-
gen für die Verbrauchskosten ermittelt und auf die Nutzfläche umge-
rechnet. Zurzeit beträgt die Pauschale je m² zugewiesener Nutzfläche 
5,07 € (vgl. Gebührentarif).“

(4) Die Höhe der Grundgebühr sowie die Höhe der Verbrauchsgebühr wer-
den jährlich überprüft und gegebenenfalls zum 01.01. des Folgejahres 
angepasst.

(5) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Be-
stand gemäß Anlage (Gebührentarif) aufgenommen, bleibt der ange-
setzte Kalkulationszeitraum gemäß § 6 Abs. 2 KAG hiervon unberührt.

(6) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebühren-
pflichtigen Person die Unterkunft zugewiesen wird. Das Benutzungs-
verhältnis und die Gebührenpflicht enden mit dem Tag der Übergabe 
und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. durch die Haus-
meisterin oder den Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit 
entbindet nicht von der Verpflichtung zur Gebührenzahlung.

(7) Die Benutzungsgebühren sind jeweils monatlich, und zwar spätestens 
bis zum 3. Werktag eines jeden Monats, an die Stadtkasse zu entrich-
ten. Bei Einzug in die Unterkunft und bei Auszug aus der Unterkunft 
erfolgt eine taggenaue Berechnung der Gebühren. Überzahlungen ins-
besondere bei Auszug werden ausgeglichen

(8)  Rückständige Gebühren unterliegen der Einziehung im Verwaltungs-
zwangsverfahren.

Der bisherige § 6 Inkrafttreten wird § 7.

§ 6 erhält folgende Fassung:
„§ 6 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte.“
Der Gebührentarif (Anlage) wird wie folgt neu gefasst:

„Anlage zur Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Be-
nutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewer-
ber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung).“

Gebührentarif

Für die nachstehend aufgeführten Unterkünfte werden die monatlichen Be-
nutzungsgebühren wie folgt festgesetzt:
Grundgebühr:   15,53 € pro m²/Monat
Verbrauchsgebühr:    5,07 € pro m²/Monat

Unterkünfte

Nr. Anschrift Ortschaft Unterkunftsart

1 Albertus-Magnus-Str. 18 Dersdorf angemietete Wohnungen

2 Allerstr. 17 Hersel Container

3 Am Ühlchen 19 Bornheim städt. Eigentum

4 Auf dem Mohlenberg 20 Merten angemietete Wohnungen

5 Bachstr. 41 Merten angemietete Wohnungen

6 Beethovenstr. 15 Merten städt. Eigentum

7 Bergstr. 56 Waldorf angemietete Wohnungen

8 Brahmsstr. 20-22 Merten angemietete Wohnungen

9 Brunnenstr. 4 Roisdorf angemietete Wohnungen

10 Brunnenstr. 28 Roisdorf angemietete Wohnungen

11 Donnerbachweg 15a Waldorf städt. Eigentum

12 Eupener Str. 6 Sechtem städt. Eigentum

13 Feldchenweg 34-38 Waldorf Container

14 Flammgasse 22, OG Walberberg angemietete Wohnungen

15 Flammgasse 22, EG Walberberg angemietete Wohnungen

16 Franz-von-Kempis-Weg 6 Walberberg angemietete Wohnungen

17 Goethestr. 1a Bornheim Container

18 Grünewaldstr. 32 Dersdorf Container

19 Jennerstr. 61 Hemmerich Container

20 Kämpchenweg 34 Sechtem angemietete Wohnungen

21 Keldenicher Str. 20-24 Sechtem Container

22 Lintgesfuhr 25 Kardorf Container

23 Maaßenstr.11 (Vikarie) Hemmerich angemietete Wohnungen

24 Merkurstr. 6 Sechtem angemietete Wohnungen

25 Mertensgasse 17a Hersel angemietete Wohnungen

26 Meuserweg 60 Brenig Container

27 Ploon 16 Brenig städt. Eigentum

28 Rheinstr. 117 Hersel städt. Eigentum

29 Römerstr. 34a Widdig Container

30 Schußgasse 26 Roisdorf angemietete Wohnungen

31 Simon-Arzt-Str. 2b Hersel Container

32 Zehnhoffstr. 7 Bornheim städt. Eigentum

33 Ackerweg 17 Walberberg städt. Eigentum

34 Schornsberg 2 Brenig städt. Eigentum

Artikel II

Diese Satzung tritt zum 01.03.2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung: Vorstehende 2. Satzung vom 09.02.2018 
zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung 
und Benutzung städtischer Unterkünfte für Obdachlose, Aussiedler, 
Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge (Unterkunftssatzung) vom 
23.02.2017 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht bekannt.

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Bornheim, den 09.02.2018
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister


